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Das Bürgerliche Gesetzbuch und die Täuschung über
kircl)liche Trauung bei Mischeheu.

So leichten Kaufes ist die Sache aber nicht abgemacht.
Ob die §§ 1334 und 1568 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
mit dem göttlichen und kirchlichen Rechte in Einklang stehen,
insofern sie allgemeine Grundsätze über die Rechte auf
Nichtigkeitserklärung oder auf Scheidung der Ehe auf-
stellen, ist hier nicht unsere Sache. Es handelt sich nur
darum, ob die Täuschung über nachträgliche kirchliche
Trauung zu den Gründen gehöre, auf welche hin das
Bürgerliche Gesetzbuch das Anfechtungsrecht gegen eine
bürgerlich geschlossene Ehe oder das Scheidungsrecht einer
solchen Ehe den Betreffenden einräumt; hier handelt es
sich speciell darum, ob die Weigerung, zum kirchlichen Akte
zu schreiten, als ehrlos und unsittlich gelten muß. Jst
ein förmliches Versprechen voraufgegangen, so haben wir
eine eclatante Wortbrüchigkeit; ward die kirchliche Trauung
als selbstverständlich vorausgesetzt, dann lag ein Ver-
sprechen wenigstens einschlußweise vor und die Wort-
brüchigkeit ist kaum minder groß. Wortbrüchigkeit in einer
so feierlichen und wichtigen Sache ist aber ein ehrloses
Verfahren, Dr. Heucke kann das schwerlich leugnen. Oder
würde er es nicht für eine grobe Ehrenkränkung ansehen,
wenn Jemand ihn einen wortbrüchigen Menschen nennen
würde? Jst aber die Bezeichnung Iemandes als ,,wort-
brüchig« eine schwere Ehrenkränkung, die dem Gekränkten
die Ehre raubt, dann muß die wirkliche Wortbrüchigkeit
etwas sein, das die Grundlage der Ehe zerstört und raubt,
ein ehrloses Benehmen.
« Daß das Verfahren nicht uns ittlich sei, dafür tritt
Dr. Heucke den Beweisversuch an. Sehen wir, ob er hier
glücklicher ist, als in der Ausmerzung des ,,ehrlosen«
Verhaltens! Nicht als ob diese Untersuchung noch nöthig
wäre; denn ist einmal das vorliegende Verhalten als
ehrlos nachgewiesen, dann tritt § 1568 trotz des Wider-

spruchs des Dr. Heucke in Kraft. Den Beweis, daß die
nachträgliche Verweigerung kirchlicher Trauung nicht un-
s ittlich sei, beschränkt unser Gegner selbst auf den Fall
eines nicht ausdrücklichen Versprechens; S. 408 sagt er,
wenn auch etwas zaghaft, und, wie nachher gezeigt werden
soll, mit einer Beschränkung, welche einer Ausmerzung
der Unsittlichkeit praktisch gleichkommt: ,,Höchstens für
den einen beschränkten Fall könnte man in der Weigerung
der kirchlichen Trauung ein ,,unsittliches Verhalten« finden,
wenn nämlich der weigernde Theil vorher ausdrücklich
dem andern versprochen hätte, sich kirchlich trauen zu lass en.«
Der Beweis ist eigenthümlich. Kurz gefaßt lautet er so:
Der Staat giebt seinen Bürgern das Recht, sich (-ivi1iter
trauen zu lassen und auf diese Weise die Ehe zum Ab-
schluß zu bringen. Wer also mit der bürgerlichen Ehe
sich begnügt, gebraucht sein gutes Recht, das der Staat
ihm gegeben hat. Nun aber kann der Gebrauch eines
vom Staate gegebenen Rechtes vor dem Staate nicht als
unsittlich gelten. Also ist die Beschränkung auf bloße
bürgerliche Ehe keine im Sinne des Staatsgesetzes un-
sittliche Handlung.

So blendend dieser Beweis auch vielleicht manchem Leser
der Abhandlung unseres Gegners scheinen mag, er ist ein
bloßer Scheinbeweis. Wiewohl noch manches zum Obersatz
und der aus diesem gezogenen Folgerung sich sagen ließe,
so wollen wir das doch auf sich beruhen lassen. Zum
Untersatz aber müssen wir, in seiner Allgemeinheit ge-
nommen, ein großes Fragezeichen setzen und eine starke
Unterscheidung machen. Der Gebrauch eines Rechtes kann
nicht unsittlich sein, insofern er eben nur Gebrauch eines
Rechtes ist, das wollen wir zugeben. Aber im concreten
Leben hat der Gebrauch eines Rechtes gar manchmal mehr,
als die abstracte Eigenschaft, lediglich Gebrauch eines
Rechtes zu sein, und diese concreten Umstände des Lebens
können allerdings den Gebrauch eines Rechtes zu einer
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höchst unsittlichen Handlung machen. In unserm Falle
haben wir aber nicht einmal mehr den Gebrauch eines
staatlich gegebenen Rechtes. Keinenfalls ist das Recht,
wenn wir es einmal Recht nennen wollen, sich mit der
Eivilehe zu begnügen, ein unveräußerliches Recht, auch
nicht im Sinne des Staates, da das Bürgerliche Gesetzbuch
gerade den bürgerlichen Ehebestimmungen gegenüber auch
,,kirchliche Vorschriften« kennt, die unberührt bleiben
sollen. Nun unterstellt aber der uns beschäftigende Fall
die der bürgerlichen Eheschließung voraufgehende still-
schweigende Zustimmung zur nachträglichen Erfüllung der
kirchlichen Vorschriften und darum zum mindesten einen
stillschweigenden Verzicht auf das sogenannte Recht auf
bloße Eivilehe. In diesem Falle dennoch jenes Recht
gebrauchen wollen, muß entschieden als unsittlich verur-
theilt werden.

Oben wurde gesagt, Dr. Hencke gestehe mit Vorbehalt
die Unsittlichkeit des Verhaltens ein, wenn ein ausdrück-
liches Versprechen kirchlicher Trauung voraufgegangen sei.
Er gesteht auch ein, daß für einen solchen Fall der § l334
dem getäuschten Ehegatten ein anderes Rechtsmittel biete,
nämlich die Anfechtung der Gültigkeit der bürgerlichen Ehe
wegen arglistiger Täuschung.

Doch sowohl die Anrufung dieses § l334 wie auch
die Berufung auf Unsittlichkeit des Verhaltens sucht er so-
fort auf andere Weise illusorisch zu machen.

,,Jedoch liegt auch im Falle des Versprechens keines-
wegs � wie nicht erst durch Beispiele illustrirt zu werden
braucht � immer arglistige Täuschung vor, ebenso wie
auch nicht immer darin ein unsittliches Verhalten gefunden
werden muß.«

,,Es lassen sich dabei sehr viele Fälle denken, wo -�
trotz Versprechens � der Weigernde guten Grund hat, sich
nicht kirchlich trauen zu lassen, ohne daß § l334 und
§ 1568 Anwendung finden könnte. So z. B. wenn er
vorher als Verlobter in einer schwachen Stunde � ohne
arglistige Hintergedanken � die kirchliche Trauung ver-
sprochen hat, dann aber es nicht über sich gewinnen kann,
an einer kirchlichen Eeremonie theilzunehmen, die er nicht
so auffassen kann, wie die anderen kirchlich gesinnten Leute,
und er daher nun sich scheut, frivol zu handeln, was er
thun würde, wenn er an einer Ceremonie theilnehmen
würde, der er keine Bedeutung beimessen kann und die für
ihn nur eine leere Form ist. Jst das unsittliches Verhalten
oder eher das Gegentheil?!«

Der Leser bedarf hier der Pause, um sich von dem
Staunen und dem Unwillen zu erholen, der ihn befallen

muß, wenn er sieht, wie durch solch ungeheuerliche Be-
hauptungen die angezogenen Paragraphen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und die Absicht der Gesetzgeber auf den Kopf
gestellt werden. Das Gesetzbuch und die Gesetzgeber wollen
ein in ihrer religiösen Ueberzeugung tief gekränktes und
getäuschtes Mädchen schützen und gründen den Richterspruch
auf eine vernünftige Erklärung offen vorliegender und greif-
barer Thatsachen. Der neue Jnterpret der in Frage
stehenden Paragraphen gründet den Richterspruch auf das
Lesen der Hintergedanken; seine Interpretation geht
objectiv aus auf den Schutz frivoler Religionsspötter, die
in einer ,,schwachen Stunde« Kirchlichkeit heucheln und
allerlei Versprechnngen geben, dann aber nach dem Fange
ihres Opfers aus ihrem Unglauben eine sittliche That
machen.

Daß Dr. Heucke dann im Folgenden sich auch die An-
sicht des Dr. Plank zu eigen macht, für die oben ange-
gebene Unterstellung, daß � was katholischerseits immer
geschehen muß -� die kirchliche Trauung und Einsegnung
vom Versprechen katholischer Kindererziehung abhängig ge-
macht werde: ist kaum mehr zu verwundern. Er geht
aber noch weiter und will dem Versprechen kirchlicher
Trauung als einer Sache von unerheblicher Bedeutung
überhaupt eine solche Tragweite, wie die §§ l334 und 1568
haben, nicht beimessen: »Im Uebrigen ist aber auch ein
solches Versprechen, sich kirchlich trauen zu lassen, rechtlich
dnrchaus unverbindlich und unerheblich, ebenso wie etwa,
wenn der Bräutigam seiner Braut verspricht, jeden Sonntag
in die Kirche zu gehen. Es scheint daher mindestens -be-
denklich, solchen dnrchaus rechtlich unerheblichem Versprechen
indirekt eine so große Bedeutung zu geben, daß bei Nicht-
erfüllung der Bestand der ganzen Ehe in Frage gestellt
wird.«

Die Gleichstellung mit dem Versprechen des sonntäg-
lichen Kirchenbesuchs kann nur in einem schwachen Augen-
blicke der Uebereilung geschrieben sein. Der sonntägliche
Kirchenbesuch berührt in keiner Weise den Eheabschluß und
die Ehe; die kirchliche Trauung aber berührt in der Ueber-
zeugung der Getäuschten die Ehe ihrem Wesen nach, in
der Ueberzeugung des Bürgerlichen Gesetzbuchs nnd der
Gesetzgeber mindestens die kirchliche Seite der Ehe.

Wozu hat nun dieser Artikel die juristische Interpretation
der §§ l334 und 1568 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
welche unter Umständen Schutzparagraphen für Katholiken
sein können, gebracht? Einestheils um diese Auslegung zu
widerlegen, und um zu zeigen, daß die einstimmige Aus-
fassung der Reichstagskommission doch auch nicht juristisch
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unhaltbar sei, wie man das jetzt, wo das Bürgerliche
Gesetzbuch durch wesentliche Beihülfe der Katholiken kaum
in Kraft getreten ist, von katholikenfeindlicher Seite her
glaubhaftmachen will. Hoffentlich werden die Richter
gegebenen Falles nicht in so katholikenfeindlicher Weise
vorangehen!

Anderntheils bezweckt der. Artikel aber auch, die Ka-
tsholiken aufmerksam zu machen, wie wenig sie sich eines
wirksamen Schutzes durch das neue Bürgerliche Gesetzbuch
für versichert halten können. Freilich muß erst die Praxis
der Zukunft zeigen, ob diese sich in dem für Katholiken
günstigen oder in dem ihnen feindlichen Sinne bewegen
wird. Aber schon diese Unsicherheit muß von Seiten der
Seelforger als einschneidender Beweggrund geltend gemacht
werden, um mit dem Aufgebot aller Kräfte die Mischehen
zu verhindern, welche über das katholische Volk und manche
katholische Familie solchen Unsegen bringen und welche die
Kirche grundsätzlich verabscheut und nur aus sehr wichtigen
Gründen und unter großen Vorsichtsmaßregeln zu gestatten
pflegt. P. Aug. Lehmkuhl.

Das Ttschgebet nach dem Essen.
Von Dr. Schönfelder.

Unser Diöcesankatechismus entnimmt für das Tisch-
gebet nach dem Essen außer Anderem zwei Gebete aus der
benediotio mensae des römischen Breviers, indem er die-
selben zugleich etwas erweitert. Das erste Gebet lautet dort:
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis
beneljoiis tuis. Qui vivis et regnete in saeou1a saeeu-
lorum. Amen. Der Katechismus erläutert nun die Wohl-
thaten Gottes durch den Relativsatz: »die wir jetzt von deiner
milden Hand empfangen haben«. Ob dieser Znsatz noth-
wendig ist, bleibe dahingestellt; jedenfalls aber erschwert
er den Schulkindern das Memoriren dieses Gebetes, wie
mich die Erfahrung allwöchentlich belehrt. Da es nämlich
in dem Gebete vor dem Essen heißt: ,,Segne . . . . . Gaben,
die wir von deiner Güte jetzt empfangen werden«, so er-
warten die Kinder denselben Gedanken auch in dem auf
das Essen folgenden Gebete. Die Folge davon ist, daß
die beiden Ausdrücke »von deiner Güte« und »von deiner
milden Hand« verwechselt werden nnd so die Sicherheit
des Gedächtnisses verloren geht.

Während dieser erste Theil des Tischgebetes den Dank
gegen Gott ausspricht, erflehen wir in dem zweiten Gebete
die Belohnung der Menschen, denen wir unseren Lebens-
unterhalt verdanken. Unser Katechismus bietet � in Ueber-

einstimmnng z. B. mit dem Fnldaer Katechismus (1893) �
folgenden Wortlaut: »O Herr, du wollest allen denen, die
uns um deines heiligen Namens willen Gutes thun, mit
den ewigen Gütern es vergelten und uns alle deines
himmlischen Trostes theilhaftig machen! Amen.« Hier
wird also die in der Allerheiligenlitanei und in der bene-
c1ietio mens-re vorkommende Oration verwerthet. Retri-
buere c1ignare Domine ornnibus n0bis bona faeientibus
propter nomen tuum vitam aeternam. Amen.

Wenn wir nun bloß auf die Wortstellung achten, so
läßt sich in dieser Oration der Ausdruck propter nomen
tuum sowohl auf retrj1)uere, als auf faeientibus beziehen.
J-edoch giebt letztere Auffassung keinen guten Sinn, denn
wir würden in diesem Falle unsere Dankbarkeit nur gegen
diejenigen aussprechen, welche durch religiöse Motive zu
unserer Unterstützung veranlaßt worden sind. Wir ver-
binden daher propter nomen tuum mit dem Jnfinitiv
retribuere und stimmen hierin mit dem früheren Diöcesan-
katechismus überein, wo das Gebet lautete: ,,Allen unseren
Wohlthätern wollest du, o Herr, das ewige Leben um
deines Namens willen verleihen, und die abgeschiedenen
Seelen der Christgläubigen mögen durch deine Barmherzig-
keit im Frieden ruhen. Amen«.

Daß der Ausdruck propter nomen tuurn ein biblischer
ist, ersehen wir aus zwei Psalmenstellen: Psalm 78, 9 Et
propitius esto peooatis nostrjs propter nomen tuum,
und Psalm 105, 8 Bt sa1vavit eos propter nomen -Saum,
at notarn faoeret potentiam sua1n. Aus diesen Citaten
erkennen wir, daß die Worte propter nomen tuum unseren
Bitten einen besonderen Nachdruck geben sollen, indem wir
damit hervorheben, daß uns die Ehre Gottes am Herzen
liege.

Schwierig ist es, im Deutschen das Wort dign-.re
wiederzugeben. Die Uebersetzung »du wollest« widerstrebt
dem deutschen Sprachgefühl und verweichlicht das so kernige
Gebet. Es bleibt daher wohl nichts anderes übrig, als
das Wort cilignare in der Uebersetzung gänzlich zu über-
gehen.

Ferner macht die Auflösung des Participiums faeien-
tibus in einen Relativsatz unser Gebet schleppend. Viel
einfacher ist die Uebersetzung durch das Substantiv »Wohl-
thäter«. Daher empfiehlt es sich, dieser zweiten Oration
die Fassung des Mainzer Katechismus (1897) zu geben:
,,Gieb, o Herr, allen unsern Wohlthätern um deines Namens
willen das ewige Leben. Amen.«
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Die Verwerthnug der Kanzel gegen die Sünde
der Unkeuschheit.

(Fortsetzung.)
Obigen Beweisen kann noch folgender beigefügt werden.

Die simplex somit-atio ist als materielle Handlung dieselbe
wie die c0pu1a inter eonjugat0s; was sie zur Sünde macht,
ist nur der Umstand, daß die c0ngred.ientes nicht o0I1»j11ga,t»i
sind. Andere siindhafte Handlungen dagegen, z. B. Gottes-
lästerung, Meineid, Unglaube sind schon an sich und materiell
genommen sündhaft und nicht blos wegen eines von außen
hinzutretenden Umstandes. Offenbar gehört aber zur Begehung
dieser letzteren Art von Sünden ein größeres Maß bösen
Willens, weil die aus sich schon sündhaften Handlungen einem
aufs Gute gerichteten Willen ihrem ganzen Wesen nach durch
und durch widersprechen und ihn abschrecken müssen. Also
kann die simp1ex t�0rnicaiio nicht unter die schwersten Sünden
eingereiht werden.

6. Nach obigen Ausführungen steht es fest, daß die Sünde
der Unkeuschheit, objektiv betrachtet, die schwerste nicht ist.
Was wird man demnach von folgenden Behauptungen halten
müssen: »Was für eine Sünde du nennen magst, du
wirst keine finden, welche dieser (der Unkeuschheit) gleich
wäre.« Der hl. Thomas schreibt: »An keiner Sünde
findet der Teufel so viel Wohlgefallen, als an der
Unkeuschheit?«) Also ist die Unkeuschheit doch wohl die
schwerste Sünde, denn der Teufel hat an einer Sünde
umsomehr Freude, je größer sie ist. � »Es ist zwar jede
Sünde schändlich, macht dem Menschen Schande,
aber doch ist keine so schändlich, als die Unzucht.
Es ist eine Schande zu stehlen, es ist eine Schande zu lügen ���
aber eine weit größere Schande ist es, Unzucht zu treiben.«
Ja, wenn man nur kleine Lügen oder Diebstähle im Auge
hat, mag man so sprechen; wenn aber von Schadenlügen
oder Diebstählen die Rede sein foll, bei denen es sich um
Millionen handelt und die mit ruhiger Ueberlegung begangen
wurden, dann nicht! Und wenn es sich um Gotteslästerung,
Mord oder Grausamkeiten handelt, dann auch nicht! Jm
allgemeinen lassen sich Männer leichter eine Sünde gegen die
Keuschheit nachsagen oder vorwerfen, als Diebstahl, Lüge,
Wortbruch, Betrug, Mord und ähnliches; ja gar Viele scherzen
über diese Sünde, manche rühmen sich derselben sogar. Jn
manchen Gegenden erklärt man sie für verzeihliche Schwäche
und entschuldigt gefallene Mädchen; selbst Geistlichen sieht man
einen 1apsus (3arnis eher nach als Geiz. Es scheint also
die Behauptung, die Unkeuschheit sei die schmachvollste Sünde,

1),,Nomina sum; odiosa«; darum bleiben die Verfasser ungenannt.

auch mit dem sensus (-0mmunis, der allgemeinen Anschauung
der Menschen nicht zu harmoniren. »Die Unkeuschheit
ist die häßlichste Sünde.« Man muß eine doppelte
Häßlichkeit unterscheiden, eine moralische, welche der Sünde
als solcher eigen ist, und eine ästhetische, welche an der
materiellen Handlung, an dem physischen Vorgang haftei.
Was die erstere Häßlichkeit betrifft, so kann die Unkeuschheit
nicht die häßlichste Sünde genannt werden, denn moralische
Häßlichkeit ist gleichbedeutend mit Schlechtigkeit, Bösartigkeit.
Nun giebt es aber Sünden, die mehr Schlechtheit und Bosheit
in sich schließen, als die Unkeuschheit. Also ist die Unkeuschheit
als Sünde nicht die häßlichste. Da nun aber nach den
Regeln der Sprache der Sinn des Satzes: »Die Unkeuschheit
ist die häßlichste Sünde« der ist: die Unkeuschheit ist als Sünde
die häßlichste, so ist dieser Satz falsch und führt nothwendig
irre, ist also aus zweisachem Grunde unzulässig.

Die ästhetische Häßlichkeit liegt in dem physischen Arie,
insofern er indecent, unschön ist, d. h. insofern dabei, gegen
die Würde des Menschen, die niederen, sinnlichen Kräfte über
die höheren, geistigen oorwalten, und eine gewisse Entfesselung
der Concupiseenz an den Tag tritt. Es ist die natürliche
psychische Ordnung, der gemäß die höheren Seelenkräfte die
niederen beherrschen sollen, einigermaßen gestört, die Herrschaft
der Seele über die Glieder des Leibes aufgehoben; das wider-
spricht der natürlichen Würde des Menschen, ist unschön, macht
ihn verächtlich1). Diese Häßlichkeit ist zwar den Sünden der
intemperantia gemeinsam, tritt aber nach der Ansicht des
hl. Thomas (S. theo1. 2. 2. q. 15l. a. 4. ad 3.) noch mehr
bei der Unkeuschheit hervor, als bei der Trunksucht ,,proptor
in0be(1ient-iam genita1ium membr0rum, t11m etiam propter
hoc, qu0d ratio ab hujusm0(1i maximo absor·betI11r.« Uns
will das nicht recht einleuchten, denn die Trunksucht beraubt
ja den Menschen oollständig des Gebrauches der Vernunft
und der Glieder, anderemale tobt der Betrunkene wie ein
rasendes Thier, Erscheinungen, die der Unkeuschheit ferne sind.
Nach dem hl. Thomas nun wäre die Unkeuschheit allerdings
die ästhetisch häßlichste Handlung, nach unserer unmaßgeblichen
Meinung wäre sie es wohl nicht, und wäre demnach der
Ausspruch: »Die Unkeuschheit ist die häßlichste Sünde«, selbst
wenn man ihn unlogischer Weise von der physischen Handlung
verstehen wollte, nicht richtig ·«).

I) Summa the0l. 2. 2 q. 142. a. 4. in »vor-pot·e.
«) Der Mensch wird durch die Unkeuschheit dem Thiere zwar ähnlich,

aber man kann nicht sagen, daß er Thier werde, denn während das
Thier in seiner Thätigleit allein und mit Nothwendigleit von dem
sinnlichen· Reize bestimmt wird, bleibt bei unkeuscher Handlung dem
Menschen stets als leitendes Princip die Vernunft und bewahrt er
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Alban Stolz schreibt in seiner Legende (5. August. Hi.
Aphra): ,,Es giebt eine abfcheuliche Sünde, die selbst
der ärgste Teufel nicht gethan, und giebt eine große
That, die selbst der höchste Engel nicht gethan, beides
kann nur der Menfch thun. Diese Großthat ist das
Marthrthum undjene Lasterthatist die Unkeuschheit.«
Wer dies liest, wird im ersten Moment denken: es ist also
die Unkeuschheit eine Sünde von mehr als teuflifcher Bosheit!
Freilich, wenn er weiter zu denken vermag, wird er finden,
daß die Sache nicht so schlimm ist; denn der Grund, weshalb
auch der ärgste Teufel diese Sünde nicht gethan hat, liegt
einfach darin, daß ihm eben das Werkzeug dazu, der Leib,
fehlte, nicht aber der Wille, Böses zu thun. Damit löst sich
der sophistisch-rhetorische Knalleffeet in leeren Dunst auf. Das
einfache gläubige Volk aber, das die Legende liest und die
Worte eines kirchlichen Schriftstellers nicht zu untersuchen
pflegt, kann durch derlei Rhetorik irre geführt und verwirrt werden.

7. Jede Sünde hat aber nicht blos eine objektive Seite,
nach der ihre Schwere zu bemessen ist, sondern auch eine
subjective, die unter Umständen ganz bedeutend auf die
Bestimmung der Schwere einftießen kann. Je nachdem das
handelnde Subject die Sünde mit mehr oder weniger Einficht
in deren Schlechtigkeit und mit größerer oder geringerer Ent-
schiedenheit des Willens für das Böse begeht, ist die Sünde
höher oder geringer anzuschlagen und anzurechnen. Will also
der Prediger bei Besprechung der Schwere der Unkeuschheits-
sünden innerhalb der Grenzen der Wahrheit und Gerechtigkeit
bleiben, so wird er auch deren subjective Seite in Betracht
ziehen und beleuchten müssen. Er wird seinen Zuhörern
wenigstens sagen müssen, daß die Sünde in dem Grade
die Freiheit des Willens, vermöge deren er sich immer noch der Herrschaft
des smnlichen Triebes entschlagen kann. Freilich wird er dadurch, daß
er dem Sinnenreize mehr folgt als der Vernunft, einigermaßen dem
Thiere ähnlich. � Auch geht es nicht wohl an, die Unkeuschheit als
Sünde des Thieres zu bezeichnen, denn sie ist recht eigentlich
Sünde des Menschen im Gegensatz zu Engel und Thier � der
Engel kann diese Sünde nicht begehen, weil er keinen Leib hat, und
das Thier nicht, weil es keine vernünftige Seele hat. Ferner ist die
physische Handlung bei der Sünde (c0pula) eine menschliche, der
menschliehen Natur zukommende, aus der Disposition der menschlichen
Natur hervorgehende, dem menschlichen Geschlechte zu seiner Erhaltung
nothwendige und zugleich mit Er-kenntniß und freiem Willen gesetzt,
darum wesentlich von der des Thieres verschieden. Das Sündhafte
daran ist, daß der Mensch dem sinnlichen Triebe mehr folgt, als dem
Gewissen. Dieser Umstand hebt aber den Wesensunterschied zwischen
Mensch Und Thier nicht auf. Die C0puta itle-gitima Sünde des
Thieres nennen, ist also eine rhetorische Hyperbel, die leicht auf den
physischen Art als solchen bezogen wird und, da derselbe gleichmäßig
bei dem ehelichen Verkehr fiattfindet, diesen letzteren seiner sittlichen
Würde entkleidet.

milder zu beurtheilen sei und auch von Gott beurtheilt werde,
als dem Sünder Einsicht und Freiheit mangelten, und daß
dieses letztere gerade bei der Sünde der Unkeufchheit häufig
der Fall sei. ��·»·,� (Fortsetzung folgt.)

»Unsere Theologen in den Ferien.«
(Theol.-prakt. Monats-Schrift, Passau.)

Nicht mehr gar ferne sind jene Tage, die im Studienleben
als der Himmel auf Erden gelten, die Tage der großen Herbst-
fetten. In dieser unserer Monatsschrift wurde manchmal
schon für eine wiirdige und angemessene Pastoration unserer
Studenten zur Zeit der Ferien eine Lanze eingelegt.

Vor dem Beginn der diesjährigen Ferienzeit sei es uns
gestattet, das Augenmerk unserer hochwürdigen Leser speziell
auf den uns am nächsten stehenden Theil der Studentenschaft,
auf unsere Theologen, zu lenken. Sie sind es ja ganz besonders,
die vor allen anderen unsere Sympathieen genießen und als
nächste Nachfolger in dem gleichen Berufe unsere besondere
Aufmerksamkeit und Beachtung verdienen. � Wie aber im
Leben mit den Sympathien allein ohne werkthätige Liebe
niemand geholfen wird, so auch in unserem Falle. An dieser
werkthätigen Liebe aber, welche die geistlichen Herren insbesonders
auf dem Lande den Theologen ihres Wirkungskreises fchulden,
fehlt es leider nicht selten ziemlich weit. Um nun unsere
Behauptung zu begründen und zugleich zu zeigen, wie stch
annähernd das richtige Verhältniß zwischen Geistlichen und
Theologen darstellen soll, wollen wir im Folgenden näher
darauf eingehen.

Wenn unsere neugeweihten jungen Herren den Weinberg
Gottes zu bebauen anfangen, dann ist nicht selten ein großer
Jammer los über bittere, nie geahnte Erfahrungen und über
den Mangel an praktischen Kenntnissen. Die empsindlichsten
Blamagen warten da auf das junge Priesterherz, das dann
seiner Beklommenheit nicht selten sogar durch Thränen Luft
macht, wie uns auch der junge Confrater in seinem Artikel,
Bd. III, Jahrg. 1898 dieser Zeitschrift, bestätigt. Es entsteht
nun die Frage: Wer trägt die Schuld an diesen unerquicklichen
Vorkommnissen? Das sorgenlose Leben im Seminar, in dem
das praktische Moment zu wenig betont wurde? Doch wohl
nicht ganz, wie wir später noch sehen werden.

Der Hauptfehler liegt nach unserem Dafürhalten darin,
daß die einzige Zeit, die unseren Theologen zur Ausübung
der Praxis ganz besonders dienltch sein könnte, durch die
Schuld der Studenten und insbesondere auch der Geistlichen
oft in der leichtsmnigsten Weise totgeschlagen und vergeudet wird.

Welche Zeit aber wäre zur Ausübung der Praxis geeigneter,
als gerade die Ferienzeit, die den jungen Theologen so oft in
unmittelbare Berührung bringt mit den in der Praxis des
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Lebens vielleicht schon ergrauten Seelsorgern seiner Pfarrei?
Jn einer in unserem Sinne gut benützten Ferienzeit könnten
viele Mängel und Fehler, die auf das Conto der reinen Theorie
zu setzen sind, verbessert und der Ausgleich zwischen Theorie
und Praxis ohne das geringste Risiko angebahnt und vollzogen
werden. Zieht man dann noch die Thatsache in Betracht,
daß ein edler Pfarrherr auf seinen mit gutem Willen aus-
gesiatteten Theologen, wie auch der erste Pfarrer auf den
neugeweihten Cooperator, einen fast allmächtigen und oft fiir
das ganze Leben entscheidenden Einsinß ausübt, weil eben
das junge Herz noch voll der edelsten Begeisterung und der
aufopferndsten Liebe und Hingabe für den Beruf ist, den es
als den schönsten und heiligsten von Jugend auf sich geträumt
hat, so wird eine eifrige Thätigkeit in dieser Hinsicht doppelt
nothwendig und lohnend erscheinen. � Von diesem Stand-
punkte aus betrachtet, sind daher auf das Entschiedenste so
horrende Verhältnisse zu verpönen, wie sie Schreiber dieser
Zeilen bekannt sind. Es klingt nämltch ganz unverständlich, wenn
man mitunter hören und sehen kann, daß der Geistliche und
Theoioge a facie in fix(-iem sich nur sehen, wenn letzterer in die
Ferien kommt und wenn dieselben abgelaufen sind. Man
läßt die Studenten eben laufen und kümmert sich nicht weiter
um sie. Einige andere halten hierin folgende Praxis ein.
Sie begnügen sich damit, die jungen Herren manchmal zu
Tische zu laden oder auf einen Ausftug mitzunehmen und glauben
auf diese Weise den besten Trumpf ausgespielt, d. h. dem
Studenten die Ferienzeit so angenehm als möglich gemacht
zu haben. Auch ein solches Verfahren halten wir wenigstens
bei unseren Theologen für verfehlt, � wenn man es bei dieser
Art von Gastfreundschaft einzig und allein bewenden läßt.
Doch hat ohne Zweifel ein solches Verfahren etwas für sich,
wenn man bedenkt, daß der Weg zum Herzen nicht selten
auch bei Studenten durch den Magen geht. Jndeß sollte
man auch von der Möglichkeit, durch Befriedigung des Magens
auch Zutritt zum Herzen zu gewinnen, ausgiebigen Gebrauch
machen, was in dem von uns angeführten Falle nicht zutrifft. �

Wie soll und kann denn dann, um auf unser Thema
zu kommen, der Geistliche am besten und wirksamsten auf
seine Theologen einwirken? Dies kann am intenswsten auf
eine zweifache Weise geschehen. Einmal in negativer Weise
dadurch, daß er ihn von dem fernhält, was ein Theologe
und zukünftiger Priester zu unterlassen und zu meiden hat,
und dann in positiver Weise, indem der Kandidat veranlaßt
wird, solche Handlungen vorzunehmen, die ihn immer mehr
in seinen zukünftigen Beruf einzuführen im Stande sind.

Kommt man in die Lage, Fehler rügen zu müssen, so ist
offenbar an der richtigen Art und Weise, dieses zu thun, sehr

viel gelegen, um nicht unnöthigen Anstoß zu erregen. Es
sind zur Erreichung unserer Absichten durchaus nicht Vorlesungen
nothwendig, wobei man sozusagen mit der Thüre gleich ins
Haus fällt; der Zweck wird vielmehr dadurch am besten erreicht,
daß man es versteht, zur rechten Zeit und am rechten Orte
derartige Belehrungen in die Unterhaltung mit einfiießen zu
lassen. Im übrigen richtet sich das diesbeztigliche Verhalten
ganz nach der gegenseitigen Jndividualität und kann sogar
ein energisches Auftreten gegen offenkundige Fehler, die das
de(-0rum (-1erioa1e schwer verletzen, zur strengen Pflicht werden.

In erster Linie halten wir es für eine Gewissenspflicht
des Seelsorgers, den iibermäßigen Wirthshausbesuch unserer
einstigen geistlichen Nachfolger soviel als möglich beschränken
zu helfen. Leider aber wird dieses Grundübel des übermäßigen
Biergenusses, gegen das der gesammte bayrische Episkopat in
jiingster Zeit so entschieden Front machte, bei unseren Theologen
wenigstens indirekt von einigen dadurch geziichtet, daß man
dieselben aus der eigenen Gesellschaft mehr oder minder aus-
schließt und das Betreten des Pfarrhauses ihnen verleidet. �
Unterhaltung aber wtll nun einmal der junge Mensch; zu
Hause kann er auch nicht immer hocken, also geht er ins
Wirthshaus. Da aber der Biergenuß im Seminar mehr
eingeschränkt ist, so fordert die einmal gebotene Freiheit sehr
letcht zum Mißbrauch derselben heraus. -� Die Erfahrung
lehrt uns die traurige Wahrheit, daß es leider geistliche Herren
giebt, denen es zur lieben Gewohnheit geworden ist, täglich
dem Bacchus ganze Stunden zu weihen, und die sich sagen
müssen: Jn meinen Studienjahren habe ich die ersten Weih-
rauchwolken diesem Gotte dargebracht, und in dieser Zeit habe
ich den Grund zu einer Gewohnheit gelegt, die jetzt aufzugeben
mir nicht mehr möglich scheint. �-

Beim Bier glaubt dann der Studiosus die richtige Zeit
für gekommen, passende und unpassende Witze an den Mann
zu bringen, und er fühlt sich dann außerordentlich geschmeichelt,
wenn augenblicklich von ihm als einem gemüthlichen, sidelen
Herrn geredet wird, während er von rechtlich denkenden Leuten
auf das genaueste beobachtet wird und in den Augen derselben
an Achtung verliert. Das Witzereißen ist für einen Theologen
überhaupt ein sehr undankbares und gewagtes Geschäft, das,
in Gegenwart von gut gesinnten und ernsten Landleuten ge-
führt, fast immer zu Ungunsten des Standes ausschlägt, den
der Witzbold repräsentirt. Solche Fehler sind allerdings sehr
oft die Folge eines anderen, den wir sogletch ein wenig unter
die Lupe nehmen wollen, nämltch die Folgen eines geringen
Verständnisses für das Landvolk überhaupt. Es soll sich darum
der Geistliche angelegen sein lassen, dieses Verständniß· für
unsere Landbevölkerung zu wecken und zu fördern. Der
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Mangel dieses Versiändnisses ist auf das Leben in der Stadt,
wo man eben sich nur unter seinesgleichen bewegte, zuriick-
zuführen. Unter dem Namen ,,Bauer« pflegt sich da jeder
Gebildete die unterste Stufe von Bildung und Civilisation
vorzustellen; und in gedruckten und gesprochenen Witzeu muß
als eigentlicher Typus von Boruirtheit und Dummheit der
Bauer so oft aufmarschiren, daß es uns nicht wunder nehmen
kann, wenn mitunter auch ein Theologe von dieser Ansicht
beeinflußt ist. Wie verkehrt und nachtheilig ist doch eine solche
Vorstellung von unserer ländlichen Bevölkerung! Jm Gegen-
theil, der Sinn fiir das Rechte und Gute sowie das Verständnis;
für praktische Dinge ist bei unseren Bauern mehr ausgebildet
als bei vielen unserer Gebildeten.

Auch über ein ansgezeichnetes Taktgefi.ihl für das, was im
Verkehr mit den Nebenmenschen schicklich ist und nicht, verfügen
unsere Landbewohner oft mehr, als mancher Kultivirte sich
zu hoffen getraut. �

Erwägt man dann noch, daß die wisseufchaftliche Bildung,
VUVch die der Geistliche von gewöhnlichen Leuten stch unter-
scheidet, in der Unterhaltung gewöhnlich nicht zum Ausdruck
kommt, so wird man einsehen, daß im täglichen Umgang
der Gebildete nicht viel voraus hat. � Jm Verkehr mit
unserem Volke wird man auch mit Anstandsformeln, deren
Hohlheit mit wahrer und anspruchsloser Natlirlichkeit gerade
in diesem Falle einen ungleichen Kampf kämpft, nicht imponiren
können. Es ist also Grund genug vorhanden, das Studium
des Vo.lkscharakters bei unseren Theologen anzuregen, um
ihnen ihre spätere Wirksamkeit um vieles zu erleichtern.

(Fortsetznng folgt.)

Nachricht.
Der Akade1nische St. Bonifatius-.Hauptverein hielt am

Mittwoch, 18. d. Mts., seine 114. Generalversammlung ab. Die
aus dem Vorstand ausscheidenden Mitglieder wurden durch Ne"uwahl
ersetzt, aus der Herr eand. t.lie0l. Orte als Vorsitzender hervorging.
Herr cancl. tiic«01. Rzcgulla hielt einen Vortrag über das Pontifikat
Leos Xlll.

2sersonai-Yiakt1rntJten.
Auftellungen und Beförderunaeu.

Ernaunt wurden: Pfarrer, Actnarius Circuli Venantius Kreuz
in Thon1aswaldau zum Erzpriefter des Archipresbyterats Bnn lau. �
Pfarrer Julius Hirschl)ergcr in Stettin zum ErzprieZer des
Archipresbyterats Stettin-Stralsund. � Bestätigt wurde die Wahl des
Pfarrers August Rath1nann in Nensalz a. O. als Actuarius
Circuli des Archipresbyterats Freystadt. � Auge-stellt wurden: Pfarr-
adn1iuistrator Paul Kasper in Bösdorf als solcher in Rogau, Archi-
presbyterat Falk(-nberg O.-S. � Alumnats-Senior Paul Kalcwe in
Breslau als il. Kaplan in Schweidnitz. � Kaplan Reinhold Breuer
in Mysl·owitz als Pfarradministrator in Goldn1annsdorf, Archipresbyterat
Sohrau  � Pfarrer Anton Kothe in Neustädtel gleichzeitig
als Pfarradministrator in Großenborau, Archipresbyterat Freystadt. �-
Pfarradn1inistrator Wilhelm Grötschel in Würben als Kaplan in
Liebeuau N.-M. ��- Kaplan Franz Bilzer in Koftenthal als solcher
in Jauowitz. � Kaplan Paul Kasperczyk in Janowitz als solcher in
Gurte-ntag. � Pfarrer Hermann Klima in Woschczytz als Pfarr-
administrator in Koppinttz, Archipresbyterat Peiskretscham. �� Pfarr-
administrator Franz Patcrok in Koppinitz als solcher in Brzeftz,
Archipresbyterat Pleß. � Pfarradministrator Franz Schwarger in
Sulau als solcher in Altwasscr, Archipresbyterat Waldenburg. � aplan
Fcodor Rosenberger in Gntteutag als l1. Kaplan in Myslowitz. �
Pfarrer Paul H osfmann in Altwasser als solcher in Freiburg, Archi-
presbyterat Striegan.

Der heutigen Ausgabe unseres Blaites liegt
wiederum eine Preisliste vom Kafsee- und Thee-
Jmporthaus Heinrich Gewaltig, Brcslau, bei.
� Wir können Herrn Gewaltig als streng reellen
und soliden Kaufmann empfehlen.

» · W »
()lIt«tstlt(-tue ljIstI-St-III-St-III;

B0oI111m i. Westt«.
Inhaber: Yriedr. xheller1nann, Maler � älterer s1trl1arwiix, 2sildl1ancr.

tu Holz, Stein, Terra-Cotta und Gußmasse, tu einfacherg  und reicher Polt)chromie. »
nach Klein in Holz, Stein und Terra-Cotta, Hochrelief mit Rahmen » » » 4»...
in jeder Stylart nnd Preislage.
nach Klein Führich n. a. auf Leinwand oder eigens präparierten �
Metallplattengemalt.

in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Beleuchtung.
als Altäre, Kanzeln, Beicht- und Betstühle in Holz. Stein und
Marmor.
i �·V EsIIol1Jct1ro1nier-3inIialt. Sz-

3lugfül1rung aller lkirchlikt1cn ä1etkoratianøarvriten unter Garantie.
Alle von uns offerterten Gegenstände werden in eigner Werkstatt sorgfältig, solid

künst"lerisch und in streng kirchlichem inne ausgeführt.
�� Prima 8cugniffe und Refercnzeu. -�- ·

Photographieen, Kreuzweg-Probestatloneu, gr»eisverzeichnisse und Kostenanschläge stehen I)-Sei-«, « U"sst«t«lls8e ««
gern zu tensteu.
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hält sich, gestützt auf die besten Zengnisse,
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Herrn Wtit)vischof Dr. Gleich, zur Anfertigung von Blinken,
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